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Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz/Schwerpunkt: 
Gesetzliche Unfallversicherung. Seit 1989 bei der Unfallkasse Rheinland-
Pfalz beschäftigt. 

Dozent für die Akademie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
Bad Hersfeld/Hennef und einzelner Unfallversicherungsträger. Mitglied des 
Arbeitskreises „Rechnungsprüfung“ (Arbeitshinweise der Unfallversiche-
rungsträger zur Prüfung ärztlicher Leistungen) der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung.

 Univ.-Prof. Dr. med. Christof Burger

Geboren 1959 in Weilburg/Lahn. Naturwissenschaftliches und medizinisches 
Studium in Valencia und Promotion 1988 in Köln. Nach dem Studium UNO-
Entwicklungsdienst in El Salvador. Folgend diverse chirurgische Stationen in 
Bergisch Gladbach, Köln und Bonn. Gastprofessur 2007 in Harvard, Boston.
Facharzt für Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie und Handchirurgie.

Seit 2008 Leitender Arzt Unfall-, Hand- und Plastisch-Rekonstruktive Chir-
urgie und Stellvertretender Klinikdirektor im Universitätsklinikum Bonn so-
wie ordentlicher Professor an der Medizinischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn.

 

 Herausgeber und Autoren
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
Allg. Best. Allgemeine Bestimmungen
allg. HB Allgemeine Heilbehandlung

ÄV Vertrag Ärzte/UVTr
AOP Ambulante Operation 

Art. Artikel
ASiG Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeits-

sicherheit

AU  Arbeitsunfähigkeit

AZ oder Az. Aktenzeichen

BÄK  Bundesärztekammer

BAnz.  Bundesanzeiger

BEMA  einheitlicher Bewertungsmaßstab

BeKV  Berufskrankheits-Verordnung

bes. HB  Besondere Heilbehandlung

BG  Berufsgenossenschaften

BG-NT  Beruftsgenossenschaftlicher Nebenkostentarif

BGBI.  Bundesgesetzblatt
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGH  Bundesgerichtshof 
BK Berufskrankheit
BKV Berufskrankheits-Verordnung

BPfl V  Bundespfl egesatzverordnung

BSG  Bundessozialgericht bzw. Entscheidungssammlung des BSG mit Angabe des Bandes 

und der Seite
CT Computertomographie
CW-Doppler continous wave doppler

D-Arzt  Durchgangsarzt

DÄ  Deutsches Ärzteblatt, Deutscher Ärzteverlag, Köln
DAV D-Arzt-Verfahren

DGUV  Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – Spitzenverband der gewerblichen BGen 

und der UVTr der öffentlichen Hand
DKG Deutsche Krankenhaus Gesellschaft
EAP  Erweiterte Ambulante Physiotherapie
EBM  Einheitlicher Bewertungsmaßstab
EEG  Elektroenzephalographie
EKG  Elektrokardiogramm
ERCP  endoskopisch retrograde Cholangio-Pankreatikographie
ERG  Elektroretinographie
Ergo Ergotherapie
ESWT  extrakorporale Stoßwellentherapie
evtl.  eventuell
gem.  gemäß 
GG Grundgesetz

GKV  Gesetzliche Krankenversicherung

GOÄ-BÄK  Gebührenordnungsausschuss der BÄK

GOÄ  Gebührenordnung für Ärzte (amtliche Gebührenordnung) gilt für Versicherte der PKV

GOP  Gebührenordnungsposition

GOZ  Gebührenordnung für Zahnärzte (amtliche Gebührenordnung)
GUV Gesetzliche Unfallversicherung

GUVV  Gemeindeunfallversicherungsverband
GVP Gebührenverzeichnis für Psychotherapeuten
HB Heilbehandlung
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Hrsg.  Herausgeber
HVBG Hauptverband der gewerblichen BGen
HVK Heilverfahrenskontrolle

i.d.R.  in der Regel
IGeL Individuelle Gesundheitsleistungen
IPD  intermittierende Peritonealdialyse 
Kap.  Kapitel 

KBV  Kassenärztliche Bundesvereinigung, Berlin
KG Krankengymnastik
KHEntgG Krankenhausentgeltgesetz

Komm.  Kommentar

KV  Kassenärztliche Vereinigung
KZBV Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
LG  Landgericht
LSG Landessozialgericht
LV Landesverband
MdE Minderung der Erwerbsfähigkeit
MRT  Magnetresonanztomographie
MTT Medizinische Trainingstherapie

n. n. Nr.  nicht neben Nummer, meistens bezogen auf Leistungsziffern einer Gebührenordnung

Nr. / Nrn.  Nummer / Nummern
OLG  Oberlandesgericht
OP  Operation
OVG Oberverwaltungsgericht
PEG  perkutane endoskopische Gastrotomie

PKV  Private Krankenversicherung
PT Physiotherapie
PTCA  perkutane transluminale coronare Angioplastie
Rdschr. Rundschreiben
Reha Rehabilitation
SAV Schwerstverletzungsartenverfahren
SGB  Sozialgesetzbuch

SGB V  Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch (V), enthält das Krankenversicherungs- und auch das 

Kassenarztrecht

SG  Sozialgericht
SHT  Schädel-Hirntrauma
SVLFG Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
TEP  Total –Endo-Prothese
TUR  transurethrale Resektion
u. U.  unter Umständen

ÜV  Überweisungsvordruck
UK  Unfallkasse

UV-GOÄ  allgemeiner Ausdruck für das Leistungsverzeichnis und die Vergütung nach dem Ver-

trag Ärzte/Unfallversicherungsträger

UVTr  Unfallversicherungsträger
VAV Verletzungsartenverfahren
VG  Verwaltungsgericht
Vgl.  vergleiche
z.B.  zum Beispiel

z. T.  zum Teil

 Abkürzungsverzeichnis
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Vorwort

In dieser 21. Aufl age der UV-GOÄ 2022 wurden neue und ergänzende Kommentierungen zu den 
Leistungspositionen aufgenommen, insbesondere bei den Gebührenziffern, die durch die Vertrags-
partner neu eingeführt oder deren Leistungsbeschreibung durch die Vertragspartner inhaltlich neu 
gefasst wurden. Das betrifft hauptsächlich die Gebühren zur Todesfeststellung der Nrn. 100 ff der 
UV-GOÄ, ferner die Gebühren zu den UV-GOÄ Nummern 9207, 9401, 9407, 9409, 9410, 9412 und 
9413. Sie wurden zunächst zum 01.08.2021 erhöht und zum 01.12.2021 nochmals angeglichen. Des 
Weiteren wurden zu den UV-GOÄ Nummern 35 und 36 Allg. Kosten eingefügt.

Seit dem 01.07.2021 können D-Ärzte über die gesetzliche Unfallversicherung zwei neue Leistungen 
abrechnen:

• Falls der D-Arzt anderweitig erstellte Schnitt- oder Röntgenbilder beurteilen muss, kann er dafür 
die Nr. 35 UV-GOÄ berechnen (Beurteilung und Bewertung von Schnittbildern und/oder Röntgen-
bildern durch den D-Arzt bei einem Durchgangsarztwechsel). Die Gebühr beträgt 12,07 Euro

• Falls der Befund des D-Arztes vom Befund des Radiologen abweicht, ist die Nr. 36 UV-GOÄ be-
rechnungsfähig (Beurteilung und Bewertung von Schnittbildern des hinzugezogenen Radiologen 
durch den D-Arzt). Die Gebühr beträgt ebenfalls 12,07 Euro.

 
Die Nr. 379 UV-GOÄ (Testung mit patienteneigenen Substanzen nach vorheriger Beauftragung 
durch den Unfallversicherungsträger) wurde um zwei Zusatzleistungen ergänzt. Bisher war die 
Vorbereitung der Testung mit der Nr. 379 UV-GOÄ abgegolten. Nun sind zwei Zusatzleistungen 
abrechenbar:

• Nr. 379a UV-GOÄ (Vorbereitung der Testsubstanz ohne spezifi sche Aufbereitung); Gebühr 5,60 
Euro)

• Nr. 379b UV-GOÄ (Vorbereitung der Testsubstanz mit spezifi scher Aufbereitung); 11,20 Euro)

Arbeitshinweise der UV-Träger
Wie bei allen vorangegangenen Kommentaren besteht weiterhin die freundliche Genehmigung der 
DGUV zum vollständigen oder ausschnittsweisen Abdruck der Originaltexte der Arbeitshinweise der 
UV-Träger zu den Paragraphen des Ärztevertrages und den Leistungspositionen der UV-Träger zur 
Bearbeitung von Arztrechnungen (https://www.dguv.de/medien/inhalt/reha_leistung/verguetung/
arb_hinweise.pdf). Eine Überarbeitung verschiedener Leistungspositionen der Arbeitshinweise ist 
seit Dezember 2018 erfolgt. Die Veröffentlichung wird voraussichtlich in den nächsten Monaten 
erfolgen. Wie gewohnt, teilen wir Ihnen über unseren PDF Newsletter zeitnah alle Änderungen 
mit.

Kommentierung der Leistungspositionen
Bei der Kommentierung der Leistungspositionen berücksichtigen die Autoren in Einzelfällen auch 
die erschienenen Kommentare zur Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). In weit über 80 % sind die 
Gebührenpositionen von UV-GOÄ und GOÄ – bei unterschiedlicher Bewertung - beim Leistungs-
inhalt identisch, so dass sich die Kommentierung der UV-GOÄ an den Vorgaben und Grenzen der 
Abrechnungsmöglichkeiten orientiert. 
Die zu den Leistungspositionen vorhandenen Ausschlüsse und Kommentierungen, insbesondere 
in den Kapiteln Todesfeststellung (Nrn. 100 ff), physikalisch-medizinische Leistungen (Nrn. 500 ff) 
und Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie (Nrn. 800 ff), wurden für diese Aufl age aktualisiert. 
Ferner wurden die neuen Honorare im Bereich der Heilmittelversorgung (Physiotherapie etc.) auf-
genommen.

UV-Träger und deren Adressen
Wie gewohnt fi nden Sie ein aktualisiertes Verzeichnis zur Ermittlung des sachlich und örtlich zustän-
digen UV-Trägers. Die alphabetisch geordneten und tabellarisch übersichtlich erfassten Gewerbe-
zweige, Branchen, Institutionen und Behörden erleichtern dabei Ihre Suche, die mit der Übersicht 
der Adressen aller Berufsgenossenschaften und Unfallkassen inkl. der Regional- und Bezirksverwal-
tungen komplettiert wird.
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Rechtsprechung
Weitere Urteile zu juristischen Auseinandersetzungen zur Anwendung der Abrechnung nach UV-
GOÄ wurden aufgenommen.

Auf einen Blick
Schwierige Abrechnungsfälle einzelner Leistungsbereiche z.B. Wundversorgung, ambulantes Ope-
rieren, Röntgen u. a. wurden übersichtlich unter den Rubriken „Auf einen Blick“ tabellarisch zusam-
mengefasst. Vor dem Kapitel Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie wurde eine neue Tabelle 
implementiert.

Hinweis:
Die angegebenen Links im Busch zu offi ziellen Informationsstellen wurden sorgfältig ausgesucht. 
Falls die angegebenen Links 2022 nicht mehr aktuell sind, weil eine Änderung durch die informieren-
de Stelle erfolgte, dann suchen Sie bitte die geänderte Seite über eine der im Internet vorhandenen 
Suchmaschinen.

Unser kostenloser Service zur UV-GOÄ für Sie:
Informationen zu Änderungen der UV-GOÄ nach Erscheinen dieses Buches erhalten Sie immer zeit-
nah, aktuell (quartalsweise) und kostenfrei als PDF-Datei unter:
www.springermedizin.de/HermannsUV-GOÄ

München, im Dezember 2021
(Hrsg.) Dr. Peter M. Hermanns – Enrico Schwartz 

 

 Vorwort
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BG-Nebenkostentarif (BG-NT)

Allgemeine Tarifbestimmungen des BG-NT

Kommentar:
Bei dem BG-NT handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen der DGUV und der DKG (Vertrags-
parteien). Die Tarifbestimmungen gelten daher grundsätzlich nur für Ärzte an Krankenhäusern.
Für alle anderen Ärzte gilt Teil A der UV-GOÄ, der im Wesentlichen gleiche Inhalte hat.
Rechnen niedergelassene Ärzte, was in der Praxis den Regelfall darstellt, nach diesem Tarif mit den 
besonderen Kosten ab, gilt für sie der BG-NT.

§ 1 Allgemeines

(1) Die Beträge in den Spalten 4 bis 6 sind für die jeweiligen Leistungen als Pauschalen zwischen 
den Vertragsparteien vereinbart.

(2) Leistungen, die Teil einer anderen Leistung sind, können nicht gesondert berechnet werden.

Kommentar:
Zu Abs. 1
Die Pauschalen decken in Einzelfällen nicht die tatsächlichen Kosten der aufgewendeten Mate-
rialien. An die getroffene Entscheidung, die Materialien mit den bes. Kosten und nicht nach dem 
tatsächlichen Aufwand abzurechnen, ist der Arzt 3 Monate (sog. Behandlungsfall) gebunden. Er darf 
im ungünstigen Fall daher nicht zwischen BG-NT-Pauschale und tatsächlichen Kosten wählen. Nach 
3 Monaten kann er sich neu entscheiden. 
Rechnet der Arzt mit den besonderen Kosten ab, sind keine weiteren Kosten ansetzbar. Eine Aus-
nahme liegt vor, wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 erfüllt sind oder wenn bei einer Gebüh-
renziffer eine entsprechende Regelung vereinbart wurde (z. B. Fußnote zu Nr. 2189). 

Zu Abs. 2
Abs. 2 betrifft zwei Fallkonstellationen. 
1. eine Leistung darf als Einzelleistung nicht gesondert berechnet werden, wenn diese zum direk-

ten Leistungsinhalt einer anderen Leistung gehört (Gesamtleistungsprinzip). Dies gilt sowohl für 
regelhafte (obligatorische) und als auch mögliche, aber nicht zwingende (fakultative) Einzelleis-
tungen.

2. Gehört ein Einzelschritt einer ärztlichen Leistung regelhaft (obligatorisch) zum zu erbringenden 
Leistungsinhalt, kann dieser nicht zusätzlich berechnet werden (Zielleistungsprinzip).

§ 2 Besondere Kosten

Kommentar:
Die Aufzählung in Abs. 1 bis 3 ist nicht abschließend, denn dies würde den aktuellen Stand und die 
Entwicklung der Medizin seit Erstellung dieses Katalogs nicht widerspiegeln. Moderne OP-Materia-
lien (Anker, Pins, Chinch, etc.) wären bei einer abschließenden Aufzählung nicht abrechenbar. Dies 
gilt dann aber auch für Materialien, die unter die Abs. 1 und 2 zu subsumieren sind. Auch hier ist im 
Sinne einer Auslegung im Vergleich mit dort genannten Materialien zu entscheiden.

(1) Soweit in diesem Tarif nichts anderes bestimmt ist, sind mit den Beträgen der Spalte 4 (Besondere 
Kosten) die Kosten für Anästhetika bei Leistungen des Teiles D, Verbandmittel, Gewebeklebstoff, 
Materialien, Gegenstände und Stoffe, die der Patient zur weiteren Verwendung behält oder die 
mit einer einmaligen Anwendung verbraucht sind, abgegolten.

(2) Weder in den Besonderen Kosten (Spalte 4) enthalten noch gesondert berechnungsfähig sind:

1. Kleinmaterialien wie Zellstoff, Mulltupfer, Schnellverbandmaterial, Verbandspray, Mullkom-
pressen, Holzspatel, Holzstäbchen, Wattestäbchen, Gummifi ngerlinge.

2. Reagenzien und Narkosemittel zur Oberfl ächenanästhesie, 

3. Desinfektions- und Reinigungsmittel, 

4. Augen-, Ohren-, Nasentropfen, Puder, Salben und Arzneimittel, deren Aufwand je Mittel unter 
EUR 1,02 liegt zur sofortigen Anwendung sowie

5. folgende Einmalartikel: Einmalspritzen, Einmalkanülen, Einmalhandschuhe, Einmalharnblasen-
katheter, Einmalskalpelle, Einmalproktoskope, Einmaldarmrohre, Einmalspekula.
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(3) Nicht mit den Besonderen Kosten (Spalte 4) abgegolten und damit gesondert berechnungsfähig 
sind:

1. Arzneimittel (einschließlich Salben, Blutkonserven, Blutderivate, Blutersatzmittel, Sera u.ä.), 
wenn der Aufwand je Arzneimittel EUR 1,02 übersteigt, 

2. Blutspenden, 

3. Gummi-Elastikbinden, Gummistrümpfe u. ä., 

4. Knochennägel, Knochenschrauben, Knochenspäne, Stahlsehnendrähte, Gelenkschienen, 
Schienen bei Kieferbruchbehandlung, Gehbügel, Abrollsohlen, Gefäßprothesen, Endoprothesen, 
Dauerkanülen, Herzschrittmacher, Kunststoffprothesen, Kunststoffl insen, alloplastisches 
Material, 

5. Einmalinfusionsbestecke, Einmalbiopsienadeln, Einmalkatheter (ausgenommen Einmalharnbla-
senkatheter), Einmalsaugdrainagen, 

6. fotografi sche Aufnahmen, Vervielfältigungen, 

7. Telefon-, Telefax- und Telegrammkosten sowie Versand- und Portokosten u.ä.,

8. Versand- und Portokosten können nur von demjenigen berechnet werden, dem die gesamten 
Kosten für Versandmaterial, Versandgefäße sowie für den Versand oder Transport entstanden 
sind. Kosten für Versandmaterial, für den Versand des Untersuchungsmaterials und die Über-
mittlung des Untersuchungsergebnisses innerhalb einer Laborgemeinschaft oder innerhalb 
eines Krankenhausgeländes sind nicht berechungsfähig; dies gilt auch, wenn Material oder ein 
Teil davon unter Nutzung der Transportmittel oder des Versandweges oder der Versandgefäße 
einer Laborgemeinschaft zur Untersuchung einem zur Erbringung von Leistungen beauftragten 
Arzt zugeleitet wird.

 Werden aus demselben Körpermaterial sowohl in einer Laborgemeinschaft als auch von einem 
Laborarzt Leistungen aus den Abschnitten M oder N ausgeführt, so kann der Laborarzt bei 
Benutzung desselben Transportweges Versandkosten nicht berechnen; dies gilt auch dann, 
wenn ein Arzt eines anderen Gebiets Auftragsleistungen aus den Abschnitten M oder N erbringt. 
Für die Versendung der Rechnung dürfen Versand oder Portokosten nicht berechnet werden.

9. Die bei der Anwendung radioaktiver Stoffe und deren Verbrauch entstandenen Kosten.

10. Die Kosten der inkorporierten Stoffe einschließlich Kontrastmittel, soweit in diesem Tarif nichts 
anderes bestimmt ist.

Kommentar:
Zu Abs. 1
Abs. 1 defi niert u.a. „Soweit in diesem Tarif nichts anderes bestimmt ist, sind mit den Beträgen 
der Spalte 4 (bes. Kosten) die Kosten für Anästhetika bei Leistungen des Teiles D, ... abgegolten“. 
Danach sind Anästhetika Bestandteil der bes. Kosten (z.B. bei Nrn. 490, 493 UV-GOÄ). Die Formu-
lierung, „Soweit in diesem Tarif nichts anderes bestimmt ist“ ist nicht so auszulegen, dass auf der 
Grundlage des § 2 Abs. 2 Nr. 4 ein Anästhetikum dann berechnet werden kann, wenn es mehr als 
1,02 Euro kostet. Die Kosten des Anästhetikums im Teil D sind immer Bestandteil der bes. Kosten 
und daher nicht zusätzlich abrechenbar. Abs. 1 gilt nicht bei Narkosemitteln, da hier begriffl ich nur 
die Anästhetika des Teil D genannt werden. 
Die Formulierung „die der Patient zur weiteren Verwendung behält oder die mit der einmaligen Ver-
wendung verbraucht sind“ bezieht sich auf Verbandsmittel, Gewebeklebstoffe, Materialien, Gegen-
stände und Stoffe wie z. B. sterile Patienten-Einmalabdeckmaterialien, Nahtmaterialien (außer Spe-
zialnähte) und Spüllösungen (auch bei der Arthroskopie). 

Zu Abs. 2
Der Wortlaut deckt sich mit § 3 Abs. 2. Damit handelt es sich, wenn auch im BG-NT nicht ausdrück-
lich genannt, um „die Praxiskosten oder den Sprechstundenbedarf“. Diese sind Bestandteil der 
ärztlichen Leistung und mit den Sätzen der allg. oder bes. HB abgegolten. 
Die Formulierung „deren Aufwand je Mittel ... zur sofortigen Anwendung“ stellt klar, dass sich die 
Kostenberechnung nur auf die jeweilige konkrete Versorgung bezieht. Danach ist z.B. ein Medika-
ment zur Behandlung einer Störung der Wundheilung neben Nr. 200 nur dann abrechenbar, wenn 
dessen Verbrauchskosten bei dieser konkreten Wundversorgung mehr als 1,02 Euro beträgt. Ein 
Addieren der Medikamentenkosten mehrerer Behandlungstage ist danach nicht statthaft. 

 BG-Nebenkostentarif (BG-NT)
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Zu Abs. 3
Medikamente (u.a. auch Salben) gehören zum sog. „Praxisbedarf“ und sind Bestandteil der ärztli-
chen Leistung bzw. der bes. Kosten. Medikamente sind nur zusätzlich abrechenbar, wenn die Kos-
ten im konkreten Einzelfall 1,02 Euro übersteigen. Als konkreter Einzelfall wird ein Arzt-Patienten-
Kontakt (i.d.R. Behandlungstag) defi niert, also nicht der gesamten Behandlungszeitraum. Diese 
Defi nition dürfte bezogen auf einen „Salbenstrang“ aus einer Packung regelhaft nicht erfüllt sein. 
Der Begriff „Einmal-“ in Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 3 Nr. 5 differenziert nicht, ob das Einmalmaterial mit 
der ärztlichen Leistung („Praxisbedarf“) abgegolten oder gesondert berechnungsfähig ist. Der Un-
terschied des Abs. 3 zu Abs. 2 ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich in Abs. 3 Nr. 5 um spezielle, 
hochwertigere und teure Einmalmaterialien handelt. Dies ist wie in Abs. 3 Nr. 4; in dem auch Spezi-
alnähte gesondert berechenbar sind. 

§ 3 Allgemeine Kosten

(1) Soweit in diesem Tarif und in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, sind mit den Beträgen der 
Spalte 5 (Allgemeine Kosten) die Kosten für Personal (mit Ausnahme des ärztlichen Dienstes 
einschließlich der Arztschreibkräfte), Räume, Einrichtungen, Materialien, sowie die durch die 
Anwendung von ärztlichen Geräten entstandenen Kosten abgegolten.

(2) Außerdem sind abgegolten:

1. Kleinmaterialien wie Zellstoff, Mulltupfer, Schnellverbandmaterial, Verbandspray, Gewebe-
klebstoff auf Histoacrylbasis, Mullkompressen, Holzspatel, Holzstäbchen, Wattestäbchen, 
Gummifi ngerlinge,

2. Reagenzien und Narkosemittel zur Oberfl ächenanästhesie, 

3. Desinfektions- und Reinigungsmittel, 

4. Augen-, Ohren-, Nasentropfen, Puder, Salben und geringwertige Arzneimittel zur sofortigen 
Anwendung sowie 

5. folgende Einmalartikel: Einmalspritzen, Einmalkanülen, Einmalhandschuhe, Einmalharnbla-
senkatheter, Einmalskalpelle, Einmalproktoskope, Einmaldarmrohre, Einmalspekula.

(3) Nicht abgegolten sind:

1. Die Besonderen Kosten nach § 2 und
2. die Kosten des ärztlichen Dienstes einschließlich Arztschreibkräfte.

Kommentar:
Bestandteil der ärztlichen Leistung sind auch die Kosten für die ärztlichen Geräte, wie z.B. Röntgen-, 
Sono-, Arhtroskopie-, Beatmungs- und EKG-Geräte, Stetoskope, Pulsoxymeter oder Instrumente. 
Zu den Geräten gehören auch entsprechende Anbauteile, Zubehör und Verbindungen, Schläuche, 
Kabel etc. (z. B. Batterien, Pumpenset, Kammerabezug, Narkosegerätschläuche, Filter, Wärmege-
räte, Saugerschlauch, Pumpenrolle). Dies gilt auch dann, wenn sie an den Patienten herangebracht 
werden. Eine Ausnahme besteht nur für die Teile, die aufgrund zusätzlicher Bestimmungen abre-
chenbar sind (z. B. Shaver nach Fußnote zu Nr. 2189, Larynxmaske zur Nr. 462). 
Zu der räumlichen Einrichtung z. B. eines OP-Saales gehören der OP-Tisch, die Beleuchtung etc. 
Alles was mit dem Betrieb des Raumes in Verbindung steht kann nicht abgerechnet werden. Dies gilt 
auch für sterile Einmalabdecktücher, persönliche Bekleidung (Mundschutz, Schürzen, Kittel, Hand-
schuhe, Haube), Unterlagen, Patientenabdeckung, etc.

§ 4 Sachkosten

(1) Soweit in diesem Tarif und den §§ 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist, sind mit den Beträgen der 
Spalte 6 (Sachkosten) die Besonderen Kosten (Spalte 4) und die Allgemeinen Kosten (Spalte 5) 
abgegolten.

(2) Nicht abgegolten und daher gesondert berechnungsfähig sind die Kosten nach § 2 Abs. 3.

§ 5 Krankenhaussachleistungen

Soweit in diesem Tarif nichts anderes bestimmt ist, sind mit den Beträgen in Spalte 3 des Teils S alle 
Kosten abgegolten.

BG-Nebenkostentarif (BG-NT)


	Inhalt
	Herausgeber und Autoren
	Abkürzungsverzeichnis
	Vorwort
	BG-Nebenkostentarif (BG-NT)



